
NEIN zum Bundesgesetz über eine sichere 
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 
(Änderung des Energiegesetzes und des 
Stromversorgungsgesetzes / «Mantelerlass»)

«Mantelerlass»

Unterschriftenbogen herunterladen auf    
schutz-vor-strahlung.ch/mantelerlass

 Ich möchte                  Unterschriftenbogen bestellen. 
 Ich möchte das Referendum finanziell unterstützen.  
 Senden Sie mir bitte einen Einzahlungsschein.  
 

Name: Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon: E-Mail:

Fondation Franz Weber
Postfach 
3000 Bern 13

NEIN
 Jetzt Referendum
 unterschreiben!

Mehr Infos auch auf 
schutz-vor-strahlung.ch/mantelerlass

So können Sie dem Schutz vor zusätzlicher 
Strahlung am besten helfen:

Bitte hier abtrennen und sofort einsenden. Danke.

Bitte  
frankieren

Massive Netzverstärkungen?

Flächendeckender Smartmeter-Ausbau?



Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende _________ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner  
in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.
 Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson:

 Amtliche Eigenhändige
 Eigenschaft: Unterschrift:

Ort:         

Datum:

Amtsstempel

Bitte sofort vollständig oder teilweise ausgefüllt bis am 31. Dezember 2023 einsenden an:
Fondation Franz Weber, Postfach, 3000 Bern 13
Mehr Informationen oder Bestellung bzw. Herunterladen von Unterschriftbogen: www.schutz-vor-strahlung.ch/ mantelerlass

Ablauf der Referendumsfrist: 18. Januar 2024 

Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht, 
macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. 

Die unterzeichnenden stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger verlangen, gestützt auf Art. 141 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 und nach dem  
Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 59a – 66, dass das Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit 
erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) der Volksabstimmung unterbreitet werde. 

Referendum gegen das Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung 
mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) 
(im Bundesblatt veröffentlicht am 10. Oktober 2023)

 Nr.    Name, Vorname   Geburtsdatum  Wohnadresse  Eigenhändige Unterschrift     Kontrolle
  (Eigenhändig und möglichst in Blockschrift)  Tag, Monat, Jahr  Strasse, Hausnummer   Leer lassen

 1

 2

 3

 4

 5

Kanton:                                                          Postleitzahl:                    Politische Gemeinde:

Bitte hier abtrennen und sofort einsenden. Danke.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegen-
heiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Bitte alle Felder ausfüllen!

«Mantelerlass»

NEIN
NEIN zum Bundesgesetz über eine sichere 
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 
(Änderung des Energiegesetzes und des 
Stromversorgungsgesetzes / «Mantelerlass»)

 Jetzt Referendum
 unterschreiben!

Mantelerlass Strom: 
Das Eidgenössische Parlament will mit dem sogenannten «Mantel-
erlass» über 100 Milliarden Franken in ein rundum erneu ertes,  
dezentrales Schweizer Stromnetz investieren und beschloss eine  
Revision des Energie- und des Stromversorgungsgesetzes.

Der Mantelerlass will, dass in der Schweiz viel mehr Strom produziert 
wird. Das bedeutet zehntausende neue Solar- und Windkraftwerke in 
der freien Natur und auf bestehenden Dächern. All diese Kraftwerke 
müssen mit kilometerlangen neuen Kabeln am Stromnetz ange-
schlossen werden.

Strahlende Smartmeter
Um die Messresultate von Verbrauch und Produktion aller Schweizer 
Haushalte ständig abrufbereit zu haben, soll bei allen Stromkunden 
zwangsweise ein digitaler Stromzähler (Smartmeter) installiert wer-
den können. Der Smartmeter überträgt die Messresultate regelmässig 
an den Stromlieferanten, meist mit einer strahlenden Technologie. 

 

Der Mantelerlass führt unter anderem zu:
- Viel mehr Stromleitungen und «smarten» Geräten
- Mehr elektromagnetischer Strahlung 
- Mehr verirrten Zugvögeln durch Smartmeterstrahlung

Im Gesetz fehlen Bestimmungen zum Schutz unserer Gesundheit 
vollständig. Für die Strahlung von Smartmetern existieren keine  
vorsorglichen Grenzwerte zum Schutz vor möglichen Gesundheits-
schäden und der Umwelt.

Der Bundesrat bestimmt die Details
Der Bundesrat dürfte neu vieles im Alleingang entscheiden, wie z. B. 
ob Smartmeter über Funk- oder Kabelverbindung mit dem Internet 
verbunden werden sollen. Er darf sogar bei Bewilligungsverfahren für 
Hochspannungsleitungen die Einsprachemöglichkeiten einschränken!

Setzen auch Sie sich für unsere Gesundheit und unsere Einsprache-
rechte ein! 

Unterschreiben Sie das Referendum noch heute und sammeln Sie in Ihrer Familie 
und Ihrem Freundeskreis bis Ende des Jahres so viele Unterschriften wie möglich.

Massive Netzverstärkungen?

Flächendeckender Smartmeter-Ausbau?


